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SELBER PUTZEN ODER PUTZEN LASSEN?
Die Pflicht zum Treppenhausreinigen

gibt unter mieter/innen gelegentlich

anlass zu reibereien. viele verwal¬

tungen halten aber daran fest, sei es

aus Tradition oder weil die Mieten

tief bleiben sollen. aus der umfrage

bei Verwaltungen scheint ein Trend

zu individuellen lösungen oder zu be¬

ZAHLTER Arbeit zu bestehen, da jünge¬

re Mieter/innen heute diese Aufgaben

nur mehr ungern übernehmen.

Elisabeth Jacob

So unterschiedlich die Baugenossenschaften, so
unterschiedlich präsentieren sich die Lösungen beim Reinigen
der Treppenhäuser und der allgemein zugänglichen Räume.
Tendenziell halten aber viele Verwaltungen an der Mitbeteiligung

der Mieter/innen fest. Das Argument lautet: «Die
Genossenschafter/innen sind an günstigen Mieten interessiert.

Wenn wir die Reinigung auf die Mieten schlagen,

mussten wir eine Zinserhöhung vornehmen.» Mit ideell
gefärbten Antworten argumentieren andere Verwaltungen. So

beispielsweise der hauptberufliche Posthalter Erwin Mettler
von der Genossenschaft zum Stab in Muttenz: «Eine/r für
alle, alle für eine/n.»
Die Basler Wohngenossenschaft weist noch vor der

Unterzeichnung des Mietvertrages auf die Putzpflicht hin. «Wenn

jemand nicht putzen will, bekommt er oder sie keine

Wohnung. Wir wollen das Putzen in unserer Genossenschaft

hochhalten», erklärt Kassier Leo Müller. Noch strikter wird
das Thema Reinigung bei der Heimstättengenossenschaft
Winterthur angewandt: Als Zusatz zum Mietvertrag
unterschreiben Genossenschafter/innen eine vierseitige Kehrordnung.

Diese umfasst neben der Treppenhausreinigung, dem

Hauseingang, den Kellerräumen auch Ar-
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der Genossenschafter/innen, und falls den

Aufgaben nicht nachgekommen wird,
erfolgt eine Vorladung auf die Verwaltung.
«Wir machen gute Erfahrungen und haben

selten Beschwerden», meint Silvia Hoppler,
die das Sekretariat der Heimstättengenos-
senschaft führt. Sie schätzt allerdings, dass

die «Dunkelziffer» recht hoch sei und viele

Unstimmigkeiten gar nicht erst auf der

Verwaltung gemeldet werden.
Bei der Immobiliengenossenschaft
Schaffhausen wurde der Wisch-Konflikt zwischen

den Generationen geortet: «Jüngere
Mieter/innen haben weder Zeit noch Lust zu

putzen», stellt Verwalter Urs Schneider fest.

«Die Genossenschafter/innen reinigen nur
noch in drei älteren Häusern das Treppenhaus

selber. In den neueren ist eine bezahlte

Putzkraft für die Reinigung verantwort-

In vielen Genossenschaften müssen die

Bewohner/innen regelmässig ihren Besen in die Hand

nehmen, um einen Teil des Treppenhauses zu

reinigen.
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lieh.» Auch Erwin Mettler hat festgestellt, dass die ältere

Generation noch mehr vom Putzen hält als die jüngere:
«Die Neuzuzüger/innen werden von den älteren
Genossenschafter/innen erzogen.» Dies scheint bei der
Genossenschaft zum Stab mit ihren 289 Wohnungen gut zu
funktionieren, denn Reklamationen seien selten.

Andere Genossenschaften sind zu massgeschneiderten

Lösungen übergegangen, wie beispielsweise die Berner Graphis

oder die Zürcher Gewobag. Sei es, dass die
Genossenschafter/innen selber, eine Putzkraft oder die
Hauswart/innen reinigen - das entsprechende Wohnhaus muss
sich lediglich auf eine Lösung einigen.
Die Zürcher Genossenschaft Milchbuck verlangt schon

seit über zehn Jahren keine Mitarbeit mehr. Bewohner/innen

oder auch externe Putzkräfte werden für das

Treppenhausreinigen bezahlt und die entsprechenden Kosten auf
die Mieten überwälzt. Laut Robert Meyer, technischer

Betriebsleiter, habe sich diese Lösung gut bewährt.
«In unseren selbstverwalteten Häusern überlassen wir das

Reinigen unseren Mieter/innen - und was die tun oder lassen

ist ganz und gar ihre Sache», ist die Devise bei der

Wogeno. Selbst Hausordnungen existieren nicht, denn die

Hausvereine sind ihren eigenen Regeln überlassen - und das

scheint gut zu funktionieren.
Fazit der kleinen Umfrage: Überall dort, wo Mieter/innen
selber putzen, entstehen gelegentlich Unstimmigkeiten.
Diese arten zwar nur selten in Konflikte aus, die von
Beschwerdekommissionen oder Verwaltungen geschlichtet
werden müssen. Wird das Treppenhaus in bezahlter Arbeit

gereinigt, fällt das Konfliktpotential zwar weg, dafür
entsteht mehr Arbeit für die Verwaltung, und die Mieter/innen
müssen eine leicht höhere Miete in Kauf nehmen. Doch

einen grossen Vorteil hat diese Regelung auch: Sie schafft -
zumindest kleine - Teilzeitarbeitsstellen.

Sag mir, wie hast du's mit Besen
und Lappen?

Elisabeth Jacob

In vielen Häusern ist klar vorgeschrieben, bis zu welchem

Treppenabsatz die Mieterin oder der Mieter zur Reinigung
verpflichtet ist. Und das heisst meistens, dass jede zweite

Woche eine derartige Putzaktion nötig ist. Ob nun lediglich

mit einem Besen oder mit einem feuchten Lappen -
darüber besteht manchmal Uneinigkeit. Bei meinen
Nachbarinnen - es handelt sich dabei um Mutter und Tochter -
ist das besonders schwierig. Während die Tochter durchaus

Verständnis aufbringt, wenn ich mein verantwortungsvolles

Amt einmal vergesse, so fügt sie denn auch gleich an:

«Sagen Sie der Mutter nichts davon.» Aber nicht nur darin
sind sich Mutter und Tochter uneins, denn auch die Frage,

ob Besen oder Lappen, spaltet ihre Beziehung. Damit aber

nicht genug der Schwierigkeiten, denn meine Nachbarinnen

haben eine Putzfrau angestellt, die alle zehn Tage

vorbeikommt und unseren einfachen, wöchentlichen Turnus

durcheinanderwirbelt. Unmöglich, dass ich mir neben
allen übrigen Terminen auch noch jenen der Putzfrau meiner

Nachbarinnen merken kann. Im besten Fall nehme ich

also das Treppenhaus am Samstag feucht auf, drei Tage

später tut das gleiche die Putzfrau. Das sehe ich dem

Treppenhaus zwar nicht an, denn eigentlich ist es - zumindest

meinem Sauberkeitssinn nach- immer sehr sauber. Ich
bemerke die Aktion der Putzfrau nur daran, dass der Türvorleger

an die Wand gelehnt steht und nicht vor der Tür liegt,
wie er das sollte. Und dann verstreichen zwei Wochen, in
denen das Treppenhaus Zeit hat, Schmutz und Staub

anzusetzen. Manchmal hat die Nachbarin-Mutter die Güte,

mir die Ankunft der Putzfrau ein paar Tage im voraus an-

zukünden, so dass ich meinen nächsten Einsatz mit Besen

und Lappen auf ein anderes Wochenende verschieben

kann. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass die Putzfrau

meine Nachbarinnen versetzt hat - und in diesen Fällen

ist dann mein sofortiger Einsatz dringend erwünscht.
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